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Betr, Entwurf eines Hochleistungsstreckengesetzes 
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Bezug: Zl. 210.779/6-11/2,,1988 vom 29.Juli 1988 

Die osterreichischen Bundesbahnen begrüßen den gegenständlichn 

Entwurf, der die Herstellung eines modernen Eisenbahnnetzes in 

Osterreich erleichtertl hilft bzw. im Extremfall überhaupt erst er­

möglicht. 

Die At t rakti vierung der Eisenbahn al s eJ. nes dt:'r Z i eIe der Re­

gierungserkl.irung wird seitens der ÖBB nicht nur als internes 

Strukturproblem gesehen. Vielmehr erscheint es unbedingt notwen­

dig, der Schiene mit vorliegendem Erltwurf die Möglichkeit zu ge­

ben, den innovatorischen und infrastrukturellen Vorsprung der 

Straße einzuholen. 

Der vorliegende Entwurf entspricht im wesentlichen den bereits 

geltenden Normen für Bundesstraßen und stellt somit keine Bevor­

zugung der Schiene vor der Straße dar. Er ermöglicht eine nahezu 

Gleichbehandlung der Schienen- gegenüber der Straßeninfrastruktur. 
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Durch Hervorstreichung der Mitwirkungsrechte der Gemeinden und 

Länder und Verpflichtung, die Projektsentwtirfe zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen, wird dem Trend zur Btirgernähe entsprochen. 

Im einzelnen ergeben sich folgende Anregungen nicht materieller 

Natur, welche ho. ftir nicht wesentlich erachtet werden: 

a) Zu § 14: Im § 7 ist auch die Mitbefassung des Bundesministers 

ftir Finanzen vorgesehen. Es sollte daher in den einschlägigen 

Bestimmungen des § 14 darauf Bedacht genommen werden. 

b) In den Erläuternden Bemerkungen wird zu § 5 angeftihrt, daß die 

Bauverbotsregelung mit S Jahren befristet ist. Der § 5 ( 4) ent­

hält jedoch nicht eine solche Regelung, vielmehr sind nach § 5 

( 4) bestimmte Erfordernisse ftir eine Beendigung des Bauverbotes 

notwendig. 

osterreichische Bundesbahnen: 
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(Dr. Obleis) (Dipl.Ing. Hainitz) 
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